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  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
  GimaPox Härter HEL-3

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

 Verwendung des Stoffs/des Gemischs
  Epoxidharzhärter
 Verwendungen, von denen abgeraten wird
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

 Firmenname:   Girrbach IDC
 Straße:    Hammerwerkstr. 27
	 Ort:	 	 	 	 76327	Pfinztal
 Telefon:    07240/941130
 E-Mail:    info@girrbach.net
 Ansprechpartner:   Martin Girrbach
 Internet:    www.girrbach.net
 Auskunftgebender Bereich: Martin Girrbach

1.4. Notrufnummer:   Martin Girrbach: 07240 / 941130

  ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

  Gefahrenklassen und  Gefahrenhinweise 
  Gefahrenkategorien

  Hautätz. 1A    H314
  Augenschäd. 1    H318
  Aqu. chron. 2    H411
  Akut Tox. 4    H302
  Sens. Haut 1    H317
      H401

 Gefahrenhinweise
H314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H318  Verursacht schwere Augenschäden.
H411  Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H302  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H401  Giftig für Wasserorganismen.

2.2. Kennzeichnungselemente

 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
  Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
 Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
  4,4‘-Methylenbis(cyclohexylamin)
  
 Signalwort:   Gefahr
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 Piktogramme:   GHS05-GHS07-GHS09

Gefahrenhinweise
H302    Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314    Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317    Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H401    Giftig für Wasserorganismen.
H411    Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P280    Schutzhandschuhe tragen.
P280    Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P273    Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P264    Nach Gebrauch gründlich waschen.
P270    Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P272    Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P303+P361+P353  BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort  
    ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene  
    Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310    Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321    Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P301+P312   BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P304+P340   BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P363    Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P333+P313   Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P301+P330+P331  BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P391    Verschüttete Mengen aufnehmen.
P405    Unter Verschluss aufbewahren.
P501    Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/   
    internationalen Vorschriften.

2.3. Sonstige Gefahren

 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
  PBT: Nicht anwendbar.
  vPvB: Nicht anwendbar

  ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe 

CAS-Nr. Bezeichnung
1761-71-3 4,4‘-Methylenbis(cyclohexylamin)
Identifikationsnummer(n)
EG-Nummer: 217-168-8

  ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

 Allgemeine Hinweise
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
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  ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

 Geeignete Löschmittel
  CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem  
  Schaum bekämpfen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
  
 Besondere Schutzausrüstung:
  Atemschutzgerät anlegen.

 Nach Einatmen
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

 Nach Hautkontakt
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

 Nach Augenkontakt
Augen	bei	geöffnetem	Lidspalt	mehrere	Minuten	unter	fließendem	Wasser	abspülen	und	Arzt	konsultieren.

 Nach Verschlucken
Sofort Arzt aufsuchen.
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
  Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen
  Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
	 	 Nicht	in	die	Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser	gelangen	lassen.
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	 	 Mit	flüssigkeitsbindendem	Material	(Sand,	Kieselgur,	Säurebinder,	Universalbinder,	Sägemehl)	aufnehmen.
  Neutralisationsmittel anwenden.
  Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
  Für ausreichende Lüftung sorgen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

  ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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  ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Entfällt
 Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition  

 Persönliche Schutzausrüstung:
 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

 Atemschutz:
Bei	kurzzeitiger	oder	geringer	Belastung	Atemfiltergerät;	bei	intensiver	bzw.	längerer	Exposition
umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

 Handschutz:
Schutzhandschuhe.
Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

 Augenschutz:
Dichtschließende Schutzbrille.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

 Anforderungen an Lagerräume und Behälter
Keine besonderen Anforderungen.

 Zusammenlagerungshinweise:
nicht erforderlich

 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behälter dicht geschlossen halten.

 Lagerklasse:
 Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3. Spezifische Endanwendungen  
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
 
	 Form:		 	 	 flüssig
 Farbe:    gelblich
 Geruch:    leicht
            
 pH-Wert:       nicht bestimmt
 Zustandsänderungen
 Schmelzpunkt:      nicht bestimmt
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 Siedebeginn und Siedebereich:    320 °C     
 Flammpunkt:       > 100 °C 
 Zündtemperatur:       nicht bestimmt
 Selbstentzündlichkeit:      nicht bestimmt 

 Explosionsgefahren
  Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

 Untere Explosionsgrenze:      nicht bestimmt
 Obere Explosionsgrenze:      nicht bestimmt

 Dampfdruck:      Nicht bestimmt.   
   (bei 20 °C)
 Dichte:        0,96 g/cm³
   (bei 20 °C)
 Relative Dichte       nicht bestimmt.
 Dampfdichte       nicht bestimmt.
 Verdampfungsgeschwindigkeit     nicht bestimmt.

	 Verteilungskoeffizient	(n-Octanol/Wasser):		 	 	 nicht	bestimmt

 Viskosität:
 Dyn. Viskosität:       80 mPas
   (bei 20 °C)
 Kin. Viskosität:       nicht bestimmt
 Organische Lösemittel     0,0 %

 Löslichkeit in / Mischbarkeit mit:    
 Wasser:        nicht bzw. wenig mischbar

9.2. Sonstige Angaben
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.2. Chemische Stabilität
  Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.5. Unverträgliche Materialien
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
 
 Akute Toxizität: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
 Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Starke Ätzwirkung auf Haut und Schleimhäute.
am Auge: Starke Ätzwirkung
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Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich
Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des 
Magens.

  ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
 Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Ökotoxische Wirkungen:
Bemerkung: Giftig für Fische.
Weitere ökologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung nach VwVwS): wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
  PBT: Nicht anwendbar.
  vPvB: Nicht anwendbar.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europäischer Abfallkatalog
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
07 00 00 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN
07 02 00 Abfälle	aus	HZVA	von	Kunststoffen,	synthetischem	Gummi	und	Kunstfasern
07 02 08 andere Reaktions- und Destillationsrückstände

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

  ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID/ADN IMDG IATA

14.1. UN-Nummer: UN2735 UN2735 UN2735
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ADR/RID/ADN IMDG IATA

14.2. Ordnungsgemäße
UN-Versandbezeichnung:

2735 AMINE, FLÜSSIG, 
ÄTZEND, N.A.G. (4,4‘-Methy-
lenbis(cyclohexylamin)),
UMWELTGEFÄHRDEND

AMINES, LIQUID, CORROSI-
VE, N.O.S. (4,4‘-methylene-
bis(cyclohexylamine)), MARINE
POLLUTANT

AMINES, LIQUID, CORRO-
SIVE, N.O.S. (4,4‘-methyle-
nebis(cyclohexylamine))

14.3. Transportgefahrenklassen:

Klasse	8	(C7)	Ätzende	Stoffe
Gefahrzettel 8

Class	8	Ätzende	Stoffe
Label 8

Class	8	Ätzende	Stoffe
Label 8

14.4. Verpackungsgruppe: II II II
14.5. Umweltgefahren Marine pollutant: Ja

Symbol (Fisch und Baum)

Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Verwender		 	 Achtung:	Ätzende	Stoffe
Kemler-Zahl:   80
EMS-Nummer:   F-A,S-B

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
nicht anwendbar

ADR
Begrenzte Menge (LQ)   1L
Freigestellte Mengen (EQ)  Code: E2
    Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
    Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 500 ml
Beförderungskategorie   2
Tunnelbeschränkungscode  E

IMDG
Limited quantities (LQ)   1L
Excepted quantities (EQ)  Code: E2
    Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
    Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN „Model Regulation“:   UN2735, AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.
    (4,4‘-Methylenbis(cyclohexylamin)), 8, II,
    UMWELTGEFÄHRDEND

  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

 Registrierungsnummer: 01-2119541673-38-xxxx 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder
das Gemisch

Nationale Vorschriften:
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
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Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung nach VwVwS): wassergefährdend.

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

BG-Merkblatt:
M 023 „Polyester- und Epoxid-Harze“

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
	 	 Eine	Stoffsicherheitsbeurteilung	wurde	nicht	durchgeführt.

  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produktei-
genschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Abkürzungen und Akronyme
  RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations  
  Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  ICAO: International Civil Aviation Organisation
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning  
  the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  IATA: International Air Transport Association
	 	 GHS:	Globally	Harmonised	System	of	Classification	and	Labelling	of	Chemicals
  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
	 	 ELINCS:	European	List	of	Notified	Chemical	Substances
  CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
	 	 GefStoffV:	Gefahrstoffverordnung
	 	 DNEL:	Derived	No-Effect	Level	(REACH)
  bw: Körpergewicht
	 	 PNEC	(Predicted	No-Effect	Concentration):	Abgeschätzte	Nicht-Effekt-Konzentration
	 	 LC50:	Konzentration	bei	der	50%	der	Versuchstiere/Pflanzen	sterben
  LD50: tödliche Dosis für 50% der Versuchstiere
  LC0: tödliche Konzentration für 0%
  LD0: tödliche Dosis für 0%
  nb / n.b. : nicht bestimmt
	 	 theoret.	O2-Bedarf:	theoretischer	Sauerstoffbedarf
  AOX: adsorbierbares organisch gebundenes Halogen
	 	 TRGS:	technische	Regeln	für	Gefahrstoffe
	 	 Merkblatt	BG-Chemie:	Merkblatt	der	Berufsgenossenschaft	Rohstoffe	und	chemische	Industrie	(früher:	
  Berufgenossenschaft Chemie)
  Langz.: Langzeit
  n.a.: nicht anwendbar
  (derived fr.data f.similar substances,intern.rep.) = abgeleitet von den Ergebnissen von Tests mit Substanzen 
	 	 ähnlicher	Struktur;	interne,	unveröffentlichte	Berichte
	 	 Vert.koeff.Bod./Wass	=	Verteilungskoeffizient	Boden/Wasser
  n.v.: nicht verfügbar
  Susp.: Suspension
  H: hautresorptiv
  DOC: dissolved organic carbon
  DIN: Norm des Deutschen Instituts für Normung
  EN: Europäische Norm des Europäischen Kommittees für Normung (CEN)
  OECD: OECD-Prüfrichtlinie
  dry weight, dry matter = Trockengewicht, Trockenmasse
  TA = Technische Anleitung (z.B. TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
  pos. : positiv
  neg. : negativ
  inh., inhal. : inhalativ
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	 	 NOEC	(No	Observed	Effect	Concentration),
	 	 NOEL	(No	Observed	Effect	Level),
	 	 NOAEL	(No	Observed	Adverse	Effect	Level):	Konzentration	bei	der	keine	Wirkung	beobachtet	wurde.
	 	 NOELR	(no-observed-effect-loading	rate)
  ATE (Acute Toxicity Estimates): Schätzwert Akuter Toxizität
  Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
  Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
  Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2
	 	 STOT	SE	3:	Specific	target	organ	toxicity	-	Single	exposure,	Hazard	Category	3
	 	 STOT	RE	2:	Specific	target	organ	toxicity	-	Repeated	exposure,	Hazard	Category	2
  Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
  Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
  Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
  Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

 Weitere Angaben
 Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
 Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem
 Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben
 sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
 verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit  
 sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)


